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Bekanntmachung.
Das Geschäftszimmer des Haupt -Melde -AmtS

-!N,,irksfeldwebel ) befindet sich vom 15 . d . M . ab
«beinstraße 47 , Part , rechts.
^Wiesbaden , den 1t . Juli 1904.

Königliches Bezirks -Kommando.

Polizei -Verordnung,
treffend die Desinfektion bei ansteckenden Krank¬
et,n die Beförderung von an ansteckenden
»rankbeiten leidende » Personen und der zum
Transport nach der D -Sinfeklionsanstalt bestimmten,
^ zu desinfizierenden Gegenstände.

Auf Grund der 88 5 und 6 der Allerhöchsten
Verordnung vom 20 . September 1867 über die
Noliui -Verwaltung in den neu erworbenen Landes-
deilen sowie der §8 143 und 144 de? Gesetzes
über die allgemeine Landesverwaltung vom 30 . Juli
1883 wirb mit Zustimmung des Magistrat « für
den Umfang des Stadl - und Polizeibezirks Wies¬
baden nachstehende Polizei - Verordnung erlassen:

8 1 Die Haushaltungsvorstände . bezw . deren
Stellvertreter ( tu Anstalten die Leiter . Verwalter,
Saurväter usw .) , sowie die Unternehmer von
Privatkrankenanstalten und die Besitzer und Leiter
aller dem öffentliche » Verkehr dienenden Ausem-
haltseinrichtungen , wie Gasthöfe , Logirhäuser,
Pensionalc , Chambre garnies , Herbergen , schla :-
llellcn und dergleichen , sind verpflichtet , bei den in
8 2 näher bczeichneten Krankheit «- und Stcrbe-
sällen die von den Kranken benutzten Effekte » und
Räume , sowie die in den letzteren befindlichen
Menständc auf ihre Kosten desinfizieren zu lassen.

§2 Die Desinfektion wird angeordnet:
1)  unbedingt bei Pocken, Flecktyphus.

Rücksallsieber , asiatischer Cholera . Pest,
Lepra , Genickstarre , Ruhr , Diphtcrie,
Scharlach und Darmtyphus.

Bei Darmtyphus ist die Desinfektion
der Wohnung nur dann unbedingt
erforderlich , wenn der Erkrankte in
der Wohnung krank zu B -tt gelegen
hat , bevor er dieselbe , z. B . zur Ueber-
sührung in ei» Krankenhaus verließ,
andernfalls kann di - Desinfektion aus
die Klosets beschränkt werden;

2 ) in besonderen Fällen durch Ent
scheidung der Polizei -Direktion nach
Anhörung des Kreisarztes , bei anderen
unter Ziffer 1 nicht genannten In¬
fektionskrankheiten.

§ 3 . Die Desinfektion hat stattzufindcn , so¬
bald das Aushören der Anfleckungsgefahr ärztlich
ststgestellt ist , bezw . nachdem der Kranke oder dessen
Leiche au « der Wohnung entfernt worden ist.

Hierüber haben zwecks Herbeiführung der
Desinfektion die in § 1 bczeichneten Personen,
sowie auch der bebandelnde Arzt , oder , wenn der
Kranke in einer Krankenanstalt nntergebracht war,
der leitende Arzt derselben sofort , spätestens aber
innerhalb 24 Stunden , von dem genannten Zeit¬
punkte an gerechnet , bei der Polizei -Direktion
schriftlich Anzeige zu erstatten.
> Z 4. Die Ausführung der Desinfektion wird
lediglich durch die städtische Desinfektionsanstalt
unter der berantivortlichen Leitung ihrer Beamten
nach Maßgabe der vom Magistrat hierzu erlassenen
Vorschriften und unter Zugrundelegung dcS eben
daselbst ausgestellten Tarifs bewirkt.

§ 5 . Die Beförderung der mit ansteckenden
Krankheiten der in 8 2 bezeichn «!« , Art behafteten
Personen muß durch den hierzu besonders be-
stiiiiinten städtischen KrankentranSportwagcn statt
finden , soweit nicht eigenes Fuhrwerk dazu ver¬
wendet wird.

Die Benntznng öffentlicher Fuhrgclegenheiten
(Droschken , Omnibusse , Straßenbahn und dergl . i
zu Beförderung solcher Kranken ist untersagt . Ist
dies gleichwohl geschehen oder ist eigene « Fuhrwerk
verwendet worden , so muß die Desinfektion dieses
Transportmittels sofort von dessen Eigentümer
bezw. Besitzer bei der städtischen Desinfektionsanstalt
beantragt werden.

8 6. Die Beförderung der zu desinfizierende»
Gegenstände erfolgt lediglich durch die Angestellten
der städtischen Desinfektionsanstalt nach Maßgabe
der für sie gegebenen Vorschriften.

8 7 . Leichen der an einer in 8 2 bczeichneten
Krankheit Verstorbenen sind ungewaschen in ein
mit b-prozentiger Karbolsäure oder 2-prozentiger
Lysollösung oder Kresolseifenlösung getränkte»
Leinentuch einzuhüllen , schleunigst ciuznsargen und
spätestens 24 Stunden nach Feststellung de« Todes
mittels Leichenwagens in die Leichenhalle des
städtischen Friedhofes zu überführen.

8 8. Mit Geldstrafe bi « zu 30 Mark oder im
Unvermögensfalle mit entsprechender Haft wird
bestraft:

a ) wer den vorstehenden Bestimmungen zuwider
handelt;

b) wer durch sein Verhalte » die nach den
88 1 bis 7 vorgeschriebene Desinfektion
hindert oder unmöglich macht,

sofern nicht durch die Zuwiderhandlung gemäß
8 327 des ReichSstrafgesctzbuches eine härtere
Strafe verwirkt ist.

Daneben kann die Vornahme der erforderlichen
Desinsection auf Kosten der nach 8 1 verpflichteten
Personen durch die Königliche Polizei -Direktion
zwangsweise angeordnet werden.

8 9 . Die Polizei -Verordnungen vom 17 . Sep¬
tember 1892 , 11 . Juni 1894 und vom 6 . November
1889 werden hierdurch aufgehoben.

8 10 . Diese Polizei -Verordnung tritt mit dem
Lage ihrer Verkündigung in Kraft . *

Wiesbaden , den 10. Juni 1904.
Der Polizei -Präsident : v . Schen « .

Polizei -Verordnung,
betreffend die Verbringung der Leichen in
die Leichenhalle des städtischen stzriedhofs.

Aus Grund der 88 5 und 6 der Allerhöchsten
Verordnung vom 20 . September 1867 über die
Polizei -Verwaltung in den neu erworbenen Landes-
teileit und der 88 143 und 144 des Gesetzes über
die allgemeine Landesverwaltung vom 30 . Juli 1883
wird mit Zustimmung des Magistrats für den
Umfang des Polizeidezirks der Stadt Wiesbaden
folgende Polizeiverordnnng erlassen:

8 1.
Die Leichen sämtlicher in Wiesbaden verstorbener

Personen sind spätestens innerhalb 24 Stunden
nach dem Tode mittels eines städtischen Leicden-
wagenr in die Leichenhalle des städtischen Friedhofs
zu verbringen.

Abweichend von dieser Bestimmung wird der
israelitischen Kuliusgemeinde die Befugnis einge¬
räumt , die Leichen verstorbener Israeliten innerhalb
der gleichen Frist in die Leichenhalle des israelitischen
Friedhofs verbringen zu lassen . Falls jedoch die
Räumlichkeiten daselbst nicht ausreichcn , muß auch
von der israelitischen KultnSgcmeinde die Leichen¬
halle des städtischen Friedhofs zur Unterbringung
der Leichen benutzt werden.

8 2.
Ein längeres Belassen der Leichen in Wohn¬

häusern ist nur dann gestattet , wenn von einem
approbierten Arzte durch ein der Polizeidirektion
umgehend einzureichendes Attest bescheinigt wird,
daß gesundheitliche Bedenke » nicht im Wege stehen.

8 3.
Solche Ausnahmen (8 2 ) find unzulässig , wenn

a ) bet Tod an einer der in 8 1 der
Rkgicrungspolizeiverordiiung vom 3. Juli
1899 i RegierunpsamtSblatt . Seite 212)
bczeichneten Krankheiten,nämlich : Cholera,
Pocken . Flecktyphus . Rückfallfieber , Unter¬
leibstyphus ( gastrisches Fieber , Schleim¬
fieber , Nervenficber , Typhoid ), Masern,
Scharlach , Diphtcrie , Kindbettfieber,Ruhr,
Genickstarre , Körnerkrankheit der Angen.
Milzbrand , Rotz und Trichinose erfolgt
ist . oder

b ) die Leiche sich in einem Hotel , einer
Pension , Herberge , Schlafstelle oder der¬
gleichen befindet.

8 4.
Nur in den Fällen , in denen auf Grund des

8 2 , Absatz 2 *) der Polizei -Verordnung vom
4. September 1901 , betreffend die obligatorische
Leichenschau , eine unverzügliche Anzeige an die
Polizeidircktion erstattet werden muß , ist die Ver¬
bringung der Leichen in die Leichenhalle des
städtischen Friedhof » bi « nach Erteilung der Polizei
lichen Erlaubnis zu verschieben.

8 5.
Zuwiderhandlungen gegen diese Polizei -Ver

ordimng werden mit Geldstrafe bis z» 30 Mark,
an deren Stelle im Nichlbeitreibungsfalle ent¬
sprechende Haft tritt , geahndet.

* Anmerkung : Diese Bestimmung lautet : Er
gibt sich bei der ärztlichen Leichenschau , daß der
Tod unter Umständen erfolgt ist , die auf eine
Einwirkung des Verstorbenen selbst oder eines
anderen oder auf eine gewaltsame Todesursache
schließen lasten , dann ist der Arzt , fall « amtliche
Ermittelungen nicht bereits im Gange sind , ver¬
pflichtet , hiervon der Polizeidirektion unverzüglich
Mitteilung zu machen. 8 6.

Diese Polizci -Verordung tritt am 1 . August
1904 in Kraft . *

Wiesbaden , den 27. Juni 1904.
Der Polizei -Präsident : v . Schen « .

Polizei -Verordnung.
Auf Grund der 88 6 und 6 de« Gesetzes über

die Einführung der Polizei -Verwaltung in den
neu erworbenen Landesteilen vom 20 . Sept . 1867
wird nach Beratung mit dem hiesigen Gemeinde
Vorstände verordnet wie folgt:

8 1. Die Bäcker , sowie alle , welch « mit Brot¬
waren handeln , find verpflichtet , die Preise de« ge¬
wöhnlichen Brotes für je ' /- Kilogramm ( 1 Pfund)
an den Verkaufsstellen durch einen von außen sicht¬
baren und von dem Revier -Polizei -Kommiffar ab¬
gestempelten Anschlag zur Kenntnis des Publikums
zu bringen.

Die Preise dürfen nur an einem Montag
abgeändcrt werden . Diese Abänderung muß am
nämlichen Tage dem Revier -Polizei -Kommiffar mit¬
geteilt und von dem letzteren der abgeänderte An¬
schlag abgestempelt werden.

8 2. ‘ Die Bäcker , sowie alle , welche mit Brot¬
waren handeln , sind feiner verpflichtet , an den
Verkaufsstellen eine Waage mit Gewichten anfzn-
stelle » oder mitzusnhren und Käufern auf Verlangen
das Brot vorzuwiegen.

8 3 . Wer einen höheren Preis für Brot , als
den nach 8 1 angeschlagenen verlangt oder sich
zahlen läßt , oder wer weniger Brot an Gewicht
liefert , al » er verkauft hat oder wer sonst den Be¬
stimmungen dieser Verordnung zuwiderhandelt . wird.
sofern nicht eine Bestrafung auf Grund des Straf¬
gesetzbuches erfolgt , mit Geldstrafe bis zu 9 Mark
oder :m Unvermögensfalle mit entsprechender Haft
bestraft.

8 4 . Di - Polizei -Verordnung vom 25 . Februar
d . I . wird hiermit außer Kraft gesetzt und tritt
an deren Stelle die obige Verordnung . *

Wiesbaden , den 12. April 1881.
Königliche Polizei -Direktion . Dr . v . Strauß.

Wird veröffentlicht.
Wiesbaden , den 5. April 1904.

Der Polizei -Präsident : v . SchenS.

Bekanntmachung.
Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntnis

gebracht , daß mit Genehmigung der Herrn
Regierungs -Präsidenten der Straßcnbahnnnter-
nebmerin von jetzt ab gestattet ist, zu folgenden
Zeiten beide Gleise in der Emlcr - und Walkmuhl¬
straße von der elektrischen Straßenbahn befahren
zu lassen : . .

a ) an den Wochentagen nachmittags,
b ) an den Soun - und Feiertagen den

ganzen Tag . , m , . ,
Im übrigen ist wie bisher der . Betrüb auf

erwähnter Straßenbahnstreckc eingleisig.
Wiesbaden , den 6 . Juli 1904.

Der Polizei -Präsident : v . Scheu « .

Bekeinntmachttng.
Nachdem am 1. April bei dem Einwohner

Meldeamt der Königlichen Polizei - Direkt,on eine
ZentralfrcmdenmeldekontroNe eingesührtist.
bringe ich hierdurch zur allgemeinen Kenntnis , daß
Auskünfte über hier sich aushaltendc Kurgäste und
alle übrigen Fremden nicht mcbr von den einzelnen
Polizeirevieren , sondern vom Einwohnermeldeamt,
PolizeidireklionSgebäude , Friedrichstrnße 32 , Zim¬
mer 14 , und zwar gegen Entrichtung der » blichen
Gebühr von 25 Pfennigen für jede einzelne Nach
frage erteilt werden . , , .

Diese Auskunft erstreckt sich nur auf bte Angabe
des Hotels , der Pension usw ., in welchen der oder
die betreffenden Fremden Ausenthalt genommen
haben.

Wiesbaden , den 8. Avril 1904.
Der Polizei -Präsident : v.  Scheu « .

Bekanntmachung.
Es sind mehrfach Zuwiderhandlungen gegen

die Bcstinimungen der Polizei -Verordnung vom
1. August 1889 dadurch vorgekommen , daß auf
Grundnücken Entwässerungs - Arbeiten ohne bau¬
polizeiliche Genehmigung ansgeführt worden sind.

Im Interesse der Beteiligten wird daran:
ailfmerksam gemacht , daß die Herstellung , Er-
Neuerung oder Veränderung einer Grundstücks-
Entwässerung oder eines Teils derselben , einschließlich
der oberirdischen Anlagen nur auf Grund einer
polizeilichen Erlaubnis erfolgen darf.

Zuwiderhandelnde werden bestraft , anch können
die Arbeiten zwangsweise eingestellt werden . *

Wiesbaden , den 2. Avril 1904.
Der Polizei -Präsident : v . Scheu « .

Bekanntmachung.
ES wird vielfach nicht in genügender Weife

dafür Sorge getragen , daß eine regelmäßige und
sorgfältige Reinigung der Sand - und Fettfänge,
sowie der Wasiervcrschlüsse stattfindet.

Mit Rücksicht darauf , daß , bei unterlassener
oder mangelbafter Reinigung sich in den vor¬
genannten Behältern Substanzen ansammcln und
ansetzen , die in Fäulnis übergetrelcn durch Wer
breilung übler Gerüche eine nicht unerhebliche @e>
fahr für die menschliche Gesundheit bilden , werden
die Eigentümer und Verwalter von Entwässerung«
Anlagen unter Hinweis auf 8 5 *) der Polize»
Verordnung vom 1. August 1889 hiermit aufl
gefordert , die Sand - und Fettfängc usw . wenigstens
zweimal monatlich entleeren und mit reinem
Wasser füllen zu lassen.

Das Stadlbauamt , Abteilung für Kanal»
sationswesen . übernimmt die regelmäßige Entleerung
und Reinigung von Sinkstoffbcbäilern , sowie auch
die Abfuhr der au « demselben sich ergebenden
Sinkstoffc . Den Hauseigentümern usw . wird daher
empfohlen , die vorschriftsmäßige Behandlung der
genannten Behälter — soweit die « noch nicht ge¬
schehen — bei dem Stadibauamt zu beantragen . *

Wiesbaden , den 23 . Juni 1904.
Der Polizei -Präsident.

Bekanntmachung.
Bon beachtenswerter Seite ist darauf hinge-

wicscii worden , daß die auf de» Straßen pp.
feilgehaltenen Mineral >väss -r , wie Selters - , Soda-
Wasser li . a . in ., an die Abnehmer oft eiskalt ver-

>abfolgt werden , und daß der Genuß so kalten
Wassers , der schon in normalen Zeiten leicht ernste
Verda » u »g«störungen von längerer Dauer nach
sich ziehe , in der gegenwärtigeii Jahreszeit bte
Neigung zu derartigen Erkrankungen befördere.

Auf Veranlassung des Herrn Ministers der
geistlichen , Unterrichts - und Medizinal -Angelegen-
heiten werden die Zcrkänfer von Mineralwassern
im Ausschank angewiesen , das Getränk fernerhin
nicht kälter als in einem der Trinkwaffer-
Temperatur entsprechenden Wärmegrad von 10 Grad
Celsius abzugeben . . , _ , . . .

Im Anschluß hieran nehme ich Gelegenheit,
das Publikum vor dem Genuß eiskalter Getränke
überhaupt , insbesondere aber solcher Mineralwasser
zu warnen.

Wiesbaden , den 14. Juni 1904
Der Polizei -Präsident : v . Schon « .

Auszug aus der Polizei -Verordnung
vom IO. Juni 1903 , betr. Ab-
änderung der Stratzen -Polizel -Ber-
ordnung vom 18 . September 1900.

8 56.
4 . Kindern unter 10 Jahren , welche sich nicht

in Begleitung erwachsener Personen befinde « , sowie
Dienstboten oder Personen in unsauberer Kleidung
ist di - Benutzung der in den öffentlichen Anlagen
und Straßen ausgestellten Ruhebänke , welche bte
Bezeichnung „Stadt Wiesbaden " oder „ Kurbel-
waltnng " tragen , untersagt.

Wird veröffentlicht.
Wiesbaden , 1. April 1904

Der Magistrat.

Auszug aus der Strasjeu -Polizei.
Verordnung vom 18 . Sept . 1900.

8 57.
Verkehr in der Kochbnmnen -Anlage.

1 . Kindern unter 10 Jahren ist ohne Begleitung
erwachsener Personen , Kinderwärrerinnen jedoch,
die sich in Ausübung ihres Berufes befinden , über-
Haupt der Aufenthalt in der Kochbrnnnen -Anlage
und der Trinkhalle daselbst untersagt.

2 . Personen in unsauberer Kleidung , ferner
solchen Personen , welche Körbe oder Traglasten
irgend welcher Art mit sich führe » , ist der Aufent¬
halt in der Kochbrnnnen -Anlage und Trinkhalle,
sowie der Durchgang durch die Anlage nicht ge»

ftatt 3 .’ In der Zeit vom 1. April bi « 4 November
ist das Rauchen in der Kochbrnnnen -Anlage bl»
9 Uhr vormittags verboten . .

4 . Das Mitbringen von Hunden in die Koch«
brunnen -AnIage und Trinkhalle ist verboten.

5. Während der Brunnenmnsik darf die Per»
bindungsstraße zwischen TaunnSstraße und Kranz»
platz mit Fuhrwerk jeder Art nur im Schritt be»
fahren werden . _

Wird veröffentlicht.
Wiesbaden , den 1. April 1904.

Der Magistrat.

8 5 *) Der Eigentümer oder Verwalter einer
Entwässerungsanlage ist verpflichtet , dieselbe in
gutem Zustand - zu erhalten . Er hat bei Tage
jederzeit die znr Kontrole dieser Instandhaltung
seitens der Polizeibehörde angeordnetc Untersnchilng
derselben durch die von genannter Behörde mit
Ausweis versehenen Polizei - bezw . städtischen
Beamten zu dulden . .. . . . .

Die BeMgunq etwa vorstndlicher Schaden
und notwendigen Ausbesserungen hat der Eigen
tümcr auf schriftliche Buffordcruna der Polizei
behörde innerhalb einer von der Aufforderung fest
gesetzten Frist ans eigene Kosten zu bewirken.

Abläufe , Ausgüsse . Spülabtritte (WaffcrklosetS)
uiw ., welche nicht mehr in Benutzung genommen
werden , sind gänzlich zu beseitigen , und cs ist die
Oeffnung im Adfallrobr luftdicht zu vcrschließen.

Der Eigentümer oder Verwalter ist ferner ver¬
pflichtet , die Entwässerungsanlagen so rein zu
halten , daß üble Gerüche vermieden werden.

Die Sand - nnd Fettfängc . sowie Wafferver
schlösse sind mindesten « jeden Monar einmal , im
Bedürfnißfalle (namentlich im Sommer ) auch öfters
zu entleere » und mit reinem Wasser zu füllen.

Die Entleerung der Sand - und Fettfängc darf
nur in vollkommen geruchloser Weise erfolgen . Der
Hauseigentümer oder Verwalter ist dafür verant¬
wortlich , daß hierzu geeignete Mittel in solcher
Menge verwendet werden , daß jede Verbreitung
eines üblen Geruchs ausgeschlossen wird . Die Fort¬
schaffung des SandfanainhaltcS mutz gleichfalls
auf g- ruchloie Weise aescbcben , und ist der Fort¬
schaffende dafür verantwortlich , daß dieLnlfermmg
in festgeschlossenen , keinerlei Flüssigkeit durchlassendcn
sauberen Behältern dergestalt geschieht , daß jeder
üble Geruch vermieden wird.

Sämtliche Woknungsinhaber sind zur Rei»
und Geruchlorhaltung der Abtritte , der Abläufe
aus den Küchen , sowie der Abläufe der Wasser¬
leitungen verpflichtet.

Bekanntmachung,
betr . die Unfallversicherung der bei Rcgiebauten

beschäftigten Personen.
Der Auszug aus der Heberolle der Ver¬

sicherungs -Anstalt der Hessen -Naffanischen Bau-
gewcrks -BernsSgenosscnschast für das 1 . Quartal
j I . über die von den Unternehmern zu zahlenden
Versicherungs -Prämien wird während zweier Wochen,
vom 15 . l . M . ab gerechnet , bei der btadthaupt-
kasse im Rathause während der VormittagS -Dl -nst
stunden zur Einsicht der Betheiligtcir offengelegt.

Gletchzeitig werden die berechneten Prämien-
betrüge durch die Stadthauptkasse eingezogcn werden.

Binnen einer weiteren Frist von zwei Wochen
kann der Zahlungspflichtige , unbeschadet der Ver¬
pflichtung zur vorläufigen Zahlung , gegen die
Prämienberechnung bei dem Genoffcnschafts-
vorstandc oder dem nach 8 21 des Bauunfall-
versichernngsgesetzes zuständigen anderen Organe
der Genossenschaft Einspruch erheben . (8 23 de»
Gesetzes .)

Wiesbaden , den 12. Juli 1904.
_ Der Magistrat.

Staats - und Gemeindesteuer.
Die Erhebung der 2 . Rate (Juli , August.

September ) erfolgt vom 16 . d . M . ab straßenweise
nach dem ans dem Stenerzettcl angegebenen Hebe-
plan . Die Hcbetage sind nach den Anfangs¬
buchstaben der Straßen wie folgt festgesetzt ( du
auf dem Steuerzettel angegebene Stratze rst
maßgebend ): ^

A und B am 15 ., 16 . u . 18 . Julk,
C, D , E , F , G  am 19 .. 20 . u . 21 . Juli,
H , J , K am 22 ., 23 . u . 25 . Juli,
L , M, X am 26 ., 27 . u . 29 . Juli.
O , P , Q , R am 29 . « . 30 . Juli , 1. u . 2 . August,
S . T , U , Y mit 3 . , 4 . u . 5 . August,
W , Y , Z u . anßerh . d . Stadtberings am 6., 8.

u . 9 . August.
E » liegt im Interesse der Steuerzahler , daß

sie die vorgcschriebenen Hebetage benutzen , nur
dann ist rasche Beförderung möglich.

Da « Geld , besonders die Pfennige , sind genau
abzuzählcn , damit Wechseln an der Kaff - ver¬
mieden wird.Wiesbaden, den 11. Juli 1904.

Städtische Stenerkaffe,
Rathaus , Erdgeschoß , Zimmer No . 17 . .
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Derzeichnist der Aenermelder «nd
der Personen , welche einen Schlüssel

im Besitz haben.
fdr.
ko.

Be-
zirk

Straße No.^
Namen

1 I Aarstraße 12 Blum , Fuhr-
Unternehmer.

2 II Albrechtst,.. Ecke
Nicolasstratze Eberl,

Hausmeister.
8 II Bahnhofstratze 1b Neg.-Gebäude.
4 IV Beausite Heizer d. Nero-

bcrgbahn.
b I Bicbricherstr.,Ecke

Möhringstratze Gärtner König,
Biedricherstr. 6.

6 I Biebricherstraße,
am Rondel Bahnwärter.

7 III Bierstadierstraße 12 M . Arnst . Bier-
stadtcrstr .lb,P.

8 III Bierstadterstraste,
Ecke Alwincnstr. Brauerei

39
Küffner.

9 I Bleichstratze Dcike,
Lackirermcistcr.

10 III Kursaalplatz, Alte
Eolonnade Christmann,

8
Aufseher.

11 I Clarenthalerstr. K. Kimpel,
Schreinermstr.

12 IV Emilienstr ., Ecke
Kapcllenstratzc C. Hcnzel,

Emilienstr . 3.
13 I Emstrstratze , Ecke

Qucrselostratze J .Fürst . Wirth,

20
Hellmnndstr.

14 II Franksurierstratze Archiicct
Reidiwein.

15 11 Franksnrterstratze
Portier imEcke Äiartinilr.

Kaisechos.
16 II Fricdridfftratze,

Museum Lampe,

14
Fricdrichstr .l.

17 III Garlcnstratze Fr . riempin.
Garlensir . 2.

18 IV Geisbcrgstrahe 5 E. Ftohr.
19 IV Geisbc -gstratzc-

II
Jdstcinerstraße

20 Goethcstraste.Ecke
Adolfs -Allee 13 Fr . Groll,

Kaufmann.
21 IV Gustav -Adolfstr.,

EckeHartingstr. Frankenfeld,
Kaufmann.

22 II Gustav - Frcbtaa-

23

straßc, Mast
geaeaübcr 11

I Herderstraße 15 Schcmmel,

24
'Metzger.

IV Kavcllenstratze 42 Augenheilanst.
2b I Knristraße , Ecke

26
Rhcinstratze Neef, Kaufm.

IV Kochbrunnenplatz
(Rose) Portier in der

27
Rose.

I Labnstratzc, Ecke
Walkmühlstr. L. Hartmann.

Emserstr . 75.
28 IV Langgasse Ernst .Goldarb.
29 11 Mainzcistratze 14 Pcns .Hohmann
30 II do 54 H. Hartmann.
31 11 do. 64 Ardiivgebäiide.
32 I Michelsverg 11 Polizei -Rev.IV.
33 I Moritzsiratze. Ecke

Landgerichts-
Gefüngnitz.

Albrcchtslraße

84 III Müblqasie 4 C .Tb . Wagner.
35 IV Rerostratze 2v R . Maner,

Schlossermstr.
36 IV Neroberqstratze 5 Frctsr .v. Vincke.
37 IV Nerothai 43 Fr . CoUston.

Wwe..No. 45.
38 I Oranienstraße 9 Echulpcdcll.
39 III Parkstratze , Ecke

Dr . Engelhardt.
40

Bodenstcdlstr. 5
IV Platterstratze 62 P . Dauer,

Leichenwagen-
Remise.

41 II Rheinstraße 25 Postgcbäude.
42 II do. 33 Neq. - Gebäude.
43 11 do. 34 Laitdcsdirect.
44 I do. 90 Schuipedcll.
4b IV Rubberastratzc

am Mast Groll . Lebrer,
Ruhbergstr . 1.

46 I Rüdesheimerstr. 14 PH. Sckiwcis-
gntb.

47 IV Schachtstraße 25 Thurn .L-chrein.
48 I Schiersteinerstr. PcrsorgungSb.
49 II Säilaehthausstr. 24 Portier v.

Sdstaä )thauS.
50 III Schöne Aussicht i. Rothen Kreuz.
51 IV Sdmlberg 12 Schuipedcll.
52 IV Sd )ützcnstratze 5 Nowack, Land-

gcrichtsfecretär.
53 I Schwalbacherstr. 18 Kaserne,Wache.
54 IV do. 38 Krankenhaus.
55 ILI Soniienbcrgcrstr.

E . v. Nndorff.Lebcrbcrq
56 III Sonnenbcrqcrstr. 50 Fr .von Koppen.
57 III Sonncnbcrgcrstr.

Brauereit Poriier,
Kronenbrnucrei

58 IV Stiftstrntze 30 Schnipedell.
59 IV Tannnsstraße 57 E .Roo ?,!)ikiitn.
60 I Walkmübistraße 30 V.Kopp. Wirlh.
61 I Walramstratze 19 W. Knapp.
62 I Westendstratze 1 A.Heuß .Kaufm.
63 I Norkstraße

Schulpedell.(Blücherschnle)

Verdingung.
Die Erbauung von 110 gemauerten

Grüften auf dem ueucil Friedhof an der Platter¬
stratze in de» Quadraten 35, 37, 39 und 40, fall
im Wege der öffentlichen Ausschreibung verdungen
werde ».

Angebotsforninlare , Verdingungsunterlagen
und Zeichnungen können wätucnd der Vormiltags-
dicnststundcn im Rathause , Zimmer No. 53, einqe-
scbcn. die Verdingungsunterlagen eiuschlietzlich
Zeichnungen auch von dort gegen Barzahlung oder
bestellgeldsreie Einsendung von 1 Mark und zwar
bis zum letzten Tage vor dem Termin bezogen
werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift „Grüften
versehene Angebote , sowie Proben de« zur Her¬
stellung der Grnflen verwendeten BacksteinmatcrialS
find spätestens bis

Moutag . de « 18 . Juli 1S04,
vormittags 11 Uhr»

hierher cinzureichen. .
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem voraeschriebencn und auS-

acfülllen Verdivgnitgsformular eingereichlen Ange¬
bote werden berücksichtigt. *

ZuschkagSsrist : 4 Wochen.
Wiesbaden , den 28. Juni 1904.

Stadtvauamt » Abteilung fiir Ltraffcubau.

AUger ocn vorn angrruaiir » ,,iiv
Beamten der Feuerwache, die Führer der freiw.
Feuerwehr und die Schutzmannschaft im Besitz
von Feuermeldcschlüsseln. *

Verdingung.
Die Herstellung und Anlieferung von

Schulbänken für:
a) Schule an der Lehrstraße Los 1,
b) Schule auf dem Schulberg Nr . 10 u. 12 Losll,
c) Schule an der Bleichstratze Los III,
d) Schule au der Rheinilratze Los IV

zu Wiesbaden soll im Wege der öffentlichen Aus¬
schreibung verdungen werden.

Angcboisiormulare . Verdingungsunterlagen
können während der VormittagSdienststimde » im
Bureau für GebäudeunicrKaltung , Friedrichstr . 15,
Zimmer Nr . 22, eingeiehen, die Verdingungs¬
unterlagen auch von dort gegen Barzahlung oder
bestellpcldireie Einsendung von 50 Pig . und zwar
bis Moutag , den 18. Juli d. I ., bezogen werden.

, Verschlossene und mit der Aufschrift „G. U.
3. Öff ." versehene Angebote sind spätestens bis

Dienstag , den 19 . Juli 1904,
vormittags 10 Uhr,

hierher einzureichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgeschriebenen und au ?-

gesüllten VerdingiingSionnular eingereichlen An¬
gebote werden berücksichtigt. *

Zuschlagsfrist : 30 Tage.
Wiesbaden , den 2. Juli 1904.

Stadtbauamt,
_ Bureau für Gebäudeuntcrhaltung.

Städtisches Leihhaus zu Wiesbaden,
Neugasse 6.

Wir bringen hiermit zur öffentlichenKenntnis,
datz das städtische Leihhaus dahier Darlehen ans
Pfänder in Beträgen von 2 Mk. bis 2100 Nit . auf
jede beliebige Zeit , längstens aber auf die Dauer
eines Jahres , gegen 10 pCt . Zinse » a;ebt und dag
die Taxatoren von 8 —101tl,r vormittags und
von 8 —3 Ahr nachmittags im Leihhaus an¬
wesend sind. *

Die Leihhaus -Deputation.

Vergebung.
Im Wege der öffentlichen Submission sollen

an Unterzeichneter Stelle 400 wollene Decken
am 20 . Juli er . , vormittags 10 Uhr , ver¬
geben werden. Bezgl . Angebote sind dis zu diesem
Termine , unter gleichzeitiger Vorlage einer Probe¬
decke, bei der UnterzeichnetenVerwaltung abzngebe».
Die Decke» müssen eine Länge von 2,20 m und
eine Breite von 1,67 m besitzen, ohne Nabt sein
und in ganz trockenem Zustande wenigstens 2.5 leg
schwer, vo» wcikcr Wolle , ganz frei von allen
Fettleilen und sonstigen Unregelmäßigkeiten . von
glcichmätzigem, nicht knotigem Gespinst und Gewebe,
von gleichmätziaer Walke, auf der einen Seite
geraubr , auf der anderen Seite nur aufgcstrichcn
sein. Unter keinen Umständen dürfen die Decken
mit Schwefcldampf behmdclt sein.

Die vorgclegten Probe » muffen genau den
vorstehenden Bedingungen entsprechen. Unprobc-
mätzige Decken iverden sofort zurückaewiesen. *

Wiesbaden , den 29. Juui 1904.
Städtisches Kraukcuhaus Wiesbaden.

Bekanntmachung.
Bolksbadeanstalteu vetr.

Die drei städtischen Volksbadeanstaltcn be¬
finden sich , . ,

1 . int Gebäude der Hob. Mädchenschule.
Kellcrgeschotz, Eingang neben der Mädchen¬
schule,

2 . Am Römertbor,
3 . im Hause Roonstraße 3.

ES werden verabfolgt:
Brausebäder in sämmtlichen Anstalten,

Sitzbrauicbäder in den Atistaltcu am
Schlohplatz und Roonstrahe,Wannenbäder
in der Anstalt an der Roonstraße für
Männer und Frauen;

Wannenbäder in der Anstalt am Schloß-
platz für Frauen den aanzen Tag , inr
Männer nur zwischen 1 und '/.4 Uhr.
Die Franenabteilung ist in allen Bädern
von 1—4 Uhr geschloffen. *

Das Stadtbauamt.

Bekanntmachung.
Der Fruchtmarkt begingt während der

Sommerwonaie (April bis cu.schlietzlich September»
um 9 Uhr Vormittags . *

Wiesbaden , den 12. März 1904.
Städt . Akzise -Amt.

Sonnenberg.
Bekanntmachung.

Am 21., 22., 28. Augustl. I . findet in
diesem Jahre das hiesige Kirchweihfest statt.

Die Vergebung der Plätze zur Aufstellung
der Schau- und Verkaufsbuden aller Art
soll am

Mittwoch , den IO. August I. I .,
nachmittags 4 Uhr,

an Ort und Stelle gegen Barzahlung nach
Matzgabe der im Termine bekannt zu gebenden
Bedingungen erfolgen.

Bemerkt wird ausdrücklich, daß bei
günstigem Resultate nach der Versteigerung
Plätze aus freier Hand prinzipiell nicht mehr-
abgegeben werden. F 312

Sonnenberg » den7. Juli 1904.
bei Wiesbaden,

Der Bürgermeister:
Schmidt.

Kirchliche Anzeige».
Gvangelilche Kirche.

Marktkirche.

Sonntag , den 17. Juli . (7 . S . nach Trinitatis .)
Frübaottesdienst für die Gemeinde 8 '/, Uhr:

Kand . Eibach.
HauplgolteSdienst 10 Uhr : Psr . Schußler.
Amtswoche : Psr . Schüßler.

Bergkirche.
Sonntag , de» 17. Juli . (7. S . nach Trinitatis .)

Hauptgottesdienst 10 Uhr : Pft . Veefenmeycr
Nach der Predigt Christenlehre.

Abendgottesdienst 5 Ubr : Pfr . Haupt.
Amlswoche. Taufen und Trauungen : Psr.

Beesenmcyer . Beerdigungen : Hilfrvr . Eberling.
Ringkirche.

Sonntag , den 17. Juli . (7. S . nach Trinitatis .)
Hauptgottcrdienst 10 Uhr : Pfr . Friedrich.

Nach der Predigt Christenlehre.
Abendgottesdienstb Uhr : Hilfrpr . Niiigshaiiscn.
AmtSwochc. Taufen u. Trauungen : Hilfspr.

Schlier . Beerdigungen : Hilfspr . Ringshanse ».
Kapelle des Paulinenstifts.

Sonntag , den 17. Juli (7. S . »ach Trinitatis ),
vormittags 9 Uhr : Hanptgortcsdicnst . Nachmittag«
4 '/, Uhr : Jungiraucn -Verei».

Evangelisches Bereinshans , Platterstratze 2.
Sonntaa : Die Sonntagsschule hat Ferien bis

Anfang September.
Nachmittags 4V- Ubr : Versammlung für junge

Mädchen (SonutagSverein ).
Abends 8 ' /* Uhr : Versammlung für Jeder¬

mann (Bibelstunde ).
Jeden Donnerstag , abend » 87a Uhr : Gcmein-

fchaftrstuiidc.
Ev . Männer - »nd JünglingSvereiu.

Sonntag , nachm. 8 Uhr : Familien -Spazier¬
gang nach der Habelsquelle . Abmarsch um 3 Uhr
vom Evana . Vereinshau », Platterstratze , an der
Leichtweitzhöhle vorbei.

Montag , abends 9 Uhr : Gcsangstunde.
Dienstag , abends 81**45 /» Uhr : Bibelstunde des

Jngendvereiiis.
Mittwoch , abends 9 Uhr : Bibelb -sprcchstunde,
Freitag , abend» 9 Uhr : Posaunenvrobe
Samstag , obend» 9 Uhr : Gebetsstimde

Christlicher Verein junger Männer.
Vcreiiislokal : Bleichstraße 3. 1.

Sonntag , nachm. : Familien -Spaziergang nach
dem oberen Dambachtbal . Abmarsch 3 Uhr, Ecke
Geirberg - und Tauiiusstratze.

Montag , abends 9 Uhr : Männerchor -Probe.
Dienstag , abend « 8V* Uhr : Bibclbesprechung.
Mittwoch , abend» 9 Uhr: Bibclbesprcchung

der Jngend -Abt.
DonnerStag .abdS. 9Uhr : Polaunenchor -Probe.
Freitag , abends 9 Uhr: Turnen.
Samsing , abends 9 Ubr: Gebetsstnnde.
Das Vereinslokal ist jeden Abend von 8 Uhr

au geöffnet. Vereinsbesuch frei.
Evangelisches Gemeindehans , Steingasse 9.

Das Lesezimmer ist Sonn - und Feiertags von
2—6 Uhr für Erwachsene geöffnet.

Katholische Kirche.
8. Sonntag nach Pfingsten . — 17. Jul «.
Die Kollekte de« ganzen Tage « ist i» beiden

Kirchen dem St . Vlnzenzucrein zur Unterstützung
der Armen und Kranken . Sie sei warm empfohlen

Pfarrkirche zum hl. Bonifatius.
Hl . Messen 5.30, 6.30, Amt 8, KindergottcS-

dienst (bl . Messe mit Predigt ! 9, Hochamt mit
Predigt 10, letzte hl. 'Messe 11.30 Uhr.

Nachm. 2.15 Uhr Christeiilchre mit Andacht(326).
Abends 8 Uhr sakramenialischc Andacht (532) mit
Umgang.

An den Wochentagen sind die hl. Messen um
5.30, 6.80 und 9.15 Ubr.

Samstag 5 Ubr Salve.
Bcichtgelegeiibcit Samstag Nachm. 5—7 und

nach 8, sowie am Sonntag morgen « von5 .80 Uhr an,
Maria -Hilf - Kirchg.

Frühmesse und Gelegenheit zur Beichte 6,
zweite hl. Messe 7.30, KindergotteSdienst (hl.
Meffe mit Predigt ) 8.45, Hochamt mit Predigt
10 Uhr.

Nachm. 2.15 Uhr sakramentalische Andacht mit
Umgang (530).

' An den Wochentagen sind bte hl. Meisen
um 6.15 und 8.15 Uhr. 6.15 find Schulmeffen.

Montag 6 Ubr ist die heil. Messe in der
Schwesternhaurkapelle.

Samstag Nachm. 5 Uhr Salve , 5—7 und nach
8 Uhr Gelegenheit zur Beichte.

Altkatholische Kirche , Schwalbacherstratze.
Sonntag , den 17. Juli , vormittags 10 Uhr

Amt mit Predigt . W . Krimmel , Pfr.
Evangelisch - lutherischer Gotteodienit.

Adelbeidstraßc 23.
Sonntag, den 17. Juli <7. S . nach Trinitatis),

vormittags9*/»Ubr: Lesegotterdienst.
Christliche » Keim . Wcslcndkratze 20, 1.
Jeden Mittwoch , abends 87a—97a Uhr:

Bibelstunde für Mädchen und Frauen.
Metlrodisten - Cemeinde . Friedrichstr . 36. Hth.

Sonntag , den 17. Juli , vormtttags 9 Ubr:
Erfawungsstnnde . 9' « Ubr : Predigt über Matth.
9. M —38. Thema : Die Ernte ist grast. 11 Ubr:
Sonntagsschnlc . Abends 8 Uhr : Predigt über
2. Tim . 4, 6 —8. Tbcina : Ein treuer Apostel am
Ende seiner Lauibahn.

Montag , abends 8 ‘ > Uhr : Singstunde.
Diens ag, abends 87t Ubr : Bibelstunde.
Donnerstag , abends 87t Uhr : Juaeudbund.

Prediger I . Schineißcr.
Apostolische Gemeinde.

Kleine Schwalbacherstratze 10. 2. Et . zGewerbeballc)
Sonntag , den 17. Juli , vormittags 10 Uhr:

Haiiptgotlesdienst . Nachmittags 4 Uhr : Predigt,
wozu Jedermann freundl . einpdnricu ist.

Freitag , 22. Juli , abends 8 Uhr : Gottesdienst.
Zeilsarmrr , Frantcnstratze 13.

Jeden Abend 3l a Uhr , Sonntags auch vorm.
10 Uhu Pertanimlmig . Jedermann ivillkammcn

Kaptiften - Mrnreinde , Oranienstr . 54, tm,®
Sonntag , den 17. Juli , vormittags l/«lo 1»,'. '

Predigt . 11 Uhr : KindergotteSdienst . Nach,yj„ 5'l
4 Uhr : Hauptgotlesdienst.

In Dotzheim, Karrenweg 11, abends 8 Nz,.
Gottesdienstliche Versammlung.

Mitnvoch , abends 8 'h  Uhr : Bibelstunde.
Donnerstag , avcnds 8 'h Ubr : Übung

Gesangvereins . Prediger E . Karbins^
Kusstschee Gottesdienll.

SamStag Abend findet kein Gottesdienst
wegen baulicher Veränderung in der kl. Kapelle *

Sonntag <7. Sonntag nacb Pfingsten ), w.
mittags 11 Uhr : Heil . lMcffe. Große Kapelle.
Anglican Cliurcli of 8t . Aiigtuatine nf

t ' anterbury.
Frankfurterstralse 3.

Sunday Services : First Celebration of jj 0j_
Euchnrist , 8 : Mat ins and Choral Celebratio»
Äi Sermon , 11: Evensong and Litany 6.

Holy Days and Weok -days : Daily, Cels.
bration , followed bv Matins , 8 . Except . \Ve(j_
and Fri ., Matins & Litany 10.30 : CeJebrntion . il,
EvenRong, Fri . and Holy Days , 6. No servicj
on ordinary Mondays.

Chaplain : Kev. E. J. Treble,
Kaiser -Friedrick -Ring 36.

Dampfer-Fahrten.
Itlieiu - DiunpfsoliHl 'alirt.

Kölnische und Düsseldorfer Gesellschaft,
Abfahrten von Biebrich morgens 6.25 big

Coblenz , 8.05, 9.25 (Sclnielliahrt ,,Borussia “ und
„Kaiserin Auguste Victoria 1'), 9.50 (Schnellfahrt
„Barbarossa “ und „ Elsa “), 10.35, 11.20 (Schnell,
fahrt „ Deutscher Kaiser “ und „ Wilhelm Kaiser
und König “), 12.50 bis Cöln , mittags 3.20 (nur
an Sonn- und Feiertagen ) bis Assmannshauaea
4.20 bis Andernach , abends 6.20 u. 6.35 (Güter,
schiff ) bis Bingen , mittags 2.25 bis Mannheim.

Gepäckwagen von Wiesbaden nacb Biebrich
morgens 71/» Uhr . F 329

Billets und Auskunft in Wiesbaden bei dem
Agent W. Bickel, Langgasse 20. Telefon 2364,

Biebrich - Mainzer Uampfschiffuhrt
Augn -t Waldmann.

Im Anschlüsse an die Wiesbadener Strafsenbahn.
Fahrplan ab 1. Mai 1904.

Beste Gelegenheit nach Mainz.
Von Biebrich nach Mainz (ab Schloß ) : 9 10

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9*.
An und ab Station KaiserstraGäe- Haupt
bahnhof 15 Minuten später . 1

Von Mainz nach Biebrich (ab Stadthalle ) : 9 10
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9*.

An und ah Station Kaiserstra &e-Haupt.
bahnhof 5 Minuten später.

* Nur Sonn - und Feiertags.
Extraboote für Gesellschaften . Abonnements.

Frachtgüter 35 Pfg . per 100 Ko. , j e
Hamburg -Amerika - Linie . FM

(Passage -Büreaud . Gesellschaft : Wilhalmstr . 10.)
Die nächsten Abfahrten von Post - und

Passagier -Dampfern finden statt : Nach Newyork:
14./7. Postd . Moltkc , 16. -7. Postd . Pennsylvania,
21./7. Scbnelipd . Deutschland , 23,/7 . Postd.
Patricia , 30./7. Postd . Phoenicia , 4./8. Postd.
Hamburg , 6./8.Postd . Pretoria , 11./8.Postd .Blücher,
13. 8. Postd . Graf Wa dersee , 18./8. Schnellpd,
Deutschland , 20. 8. Postd . Palatia , 23. '8. Postd.
Moltke , 27. 8. Postd . Pennsylvania . Nach Boston:
3/8 . Postd . Pontes . Nach Baltimore : 3 /8. Postd,
Pontos . Nach Philadelphia : 20./7. Postd . Arcadia,
7./8. Postd . Pallanza . Nach Westindien : 15/7.
Postd . Scotia , 23./7. Postd . Mecklenburg , 28./7,
Postd . Georgia . Nacb Mexico : 19. 7/ Postd,
Helvetia , 26./7. Postd . Prinz Joachim . Nach
Noworleans : 1. 8. Postd . Schwarzburg . Nach
Montreal : 14./7. Postd . Tampican . Nach Ost-
Asien : 19. 7. Postd . 8 ne via . 30./7. Postd . Artemisia,
10J8 . Postd . Biisgavia , 20./S. Postd . Slavonia,
30. 3. Postd . Segovia , 10/9 . Postd . Armenia.

Norddeutscher Lloyd in Bremen.
(Hauptagent für Wiesbaden : J . Chr . Glüoklioh,

Wilhelmstraßo 50.) F330
Letzte Nachrichten über die Bewegungen dar

Dampfer der Newyork - und Baltimore -Linien:
S.-D. „Kais . Wilk . 11.“ nach Bremen , 12. Juli
4 Uhr nachm , von Newyork . S.-D. „ K. Wilh.
d. Gr .“ nach Newyork , 12. Juli 10 Uhr vorm, in
Newyork . S.-D. „ Kronp . Wilh .“ nach Newyork,
13. Juli 12 Uhr mittags von Southampton . 0.
„Königin Luise “ nach Genua , 11. Juli 6 Uhf
nachm , von Gibraltar . D. „Frankfurt “ nach
Bremen , 12. Juli 11 Uhr vorm , von Galveston.
D. „Barbarossa “ nach Newyork , 13. Juli 3 Uhr
vorm , in Newyork . — Ost-Asien - und Australion-
Linien : D. „Öldeubu -g“ nach Bremen , 13. Juli
11 Uhr vorm , in Antwerpen . D. „Sachsen “ nach
Bremen , 12. Juli 9 Uhr nachm , v. Gibraltar . D.
„Zieten ‘ nach Hamburg , 11. Juli 8 Uhr nachm,
in Aden . D. „ Uoon“ nach Hamburg , 13. Juli
5 Uhr vorm , von Nagasaki . D. „Pr .-R. Luitpold
nach Ost- Asien , 12. Juli 9 Uhr vorm , in Naga¬
saki . D. , Prinz Heinrich “ nach Ost -Asien,
12. Juli 4 Uhr vorm , in Suez . D. „ Gneisenau 1
nach Ost -Asien , 12. Juli 129 , Uhr nachm , von
Southampton . D. „ Marburg “ nach Hamburg,
12. Juli 12 Ohr mittags Gibraltar passiert . U.
„Stuttgart “ nach Australien , 13. Juli 2 Uhr nachm,
von Br merhaven . — Cuba -, Brasil - u. La Plata-
Linien : D. „ Bonn“ nach Madeira , Lissabon,
Antwerpen , Bremen , 11. Juli von Pevnambuco.
D. „Freiburg “ nach La Piata , 12. Juli von Santos.
D. „Rauenthaler ‘ nach Cuba , 11. Juli in Havana.
D. „ Heidelberg “ nach La Plata , 12. Juli Fernando
Noronha passiert . D. „Norderney " naou La Plata,
12. Juli von Vigo. D. „Halle “ nach Brasilien,
13. Juli von Antwerpen. _

Ited Star Line.
Alleiniger Agent in Wiesbaden : Wilhelm Bickel,

Langgasso 20. 1 F 329
Antwerpen -Newyork -Dienst . D. „Finland

am 9. Juli von Antwerpen nach Newyork ab-
ge ancen . D. „Krooriland “ am 9. Juli von New-
York nach Antwerpen abgegangen . D. „Zee-
iand “ am 11. Juli in Newyork von Antwerpen
angekommen . D. „Vaderland “ am 12. Juli in
Antwerpen von Newyork angekommen . — Ant¬
werpen - Philadelphia - Die,ist . D. , Kbyuland “ am
5. Juli in Philadelphia von Antwerpen ange¬
kommen . D. „ Swirzerland “ am 6. Juli in Ant¬
werpen von Philadelphia angekommen.
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